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©  Es  werden  Etiketten  beschrieben,  die  aus  Pa- 
pier,  Aluminium,  Kunststoffolie  oder  Zusammenset- 
zungen  hiervon  bestehen.  Derartige  Etiketten  dienen 
zur  Kennzeichnung  handelsfähiger  Gegenstände  der 
Nahrungs-  und  Genußmittelindustrie,  vorzugsweise 
zum  Aufbringen  auf  Glas-  und/oder  Kunststoff-Fla- 
schen  bzw.  -Flaschenkästen  der  Getränkeindustrie. 
Sie  sind  mit  einer  auf  der  Etikettenrückseite  aufge- 
tragenen  aktivierbaren,  die  mechanische  Ablösung 
ermöglichenden  ersten  Schicht  und  mit  einer  auf 
deren  Oberfläche  aufgebrachten  zweiten,  gegenüber 
dem  mit  dem  Etikett  zu  kennzeichnenden  Gegen- 
stand  Hafvermittlereigenschaften  aufweisenden  Be- 
schichtung  versehen.  Der  Stoff  der  ersten  Schicht  ist 
wenigstens  teilweise  in  das  Etikettenmaterial  einge- 
arbeitet  und  bildet  eine  schwitzwasserfeste  Trenn- 
schicht.  Die  zweite  Beschichtung  vermittelt  Klebei- 
genschaften  und  ist  in  Form  eines  Beleimungsmu- 
sters  aufgebracht. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  aus  Papier,  Alu- 
minium,  Kunststoffolien  oder  Zusammensetzungen 
hiervon  bestehende,  mechanisch  ablösbare  Etiket- 
ten  zur  Kennzeichnung  handelsfähiger  Gegenstän- 
de  gemäß  Oberbegriff  des  Patentanspruchs. 

Derartige  Etiketten  sind  aus  der  DE-OS  37  34 
640  bekannt.  Auch  dort  ist  die  Rückseite  des  ab- 
lösbaren  Etiketts  mit  wenigstens  einer  die  Haftung 
bewirkenden  Substanz  beaufschlagt,  die  einen  in 
das  Etikettenmaterial  einarbeitbaren,  die  Ablösung 
ermöglichenden  ersten  Stoff  und  einen  zweiten 
Stoff  aufweist,  der  gegenüber  einer  Glasflasche 
oder  dgl.  Gegenständer  durch  das  Etikett  näher 
gekennzeichnet  werden  soll,  Haftvermittlereigen- 
schaften  aufweist.  Der  erste  Stoff  enthält  als 
schwitzwasserfeste  Trennschichtsubstanz  einen 
Festkörperanteil  zwischen  20  und  80  %  und  hat 
eine  Verarbeitungsviskosität,  gemessen  in  einem 
Frickma-Durchlaufbecher.von  25  bis  40  sec. 

Die  dort  beschriebenen  Etiketten  finden  vor- 
zugsweise  Anwendung  in  der  Getränkeindustrie, 
etwa  auf  Bierflaschen,  wobei  sie  besonders  hohen 
Anforderungen  genügen  müssen.  Diese  betreffen 
sowohl  ihre  Verarbeitungs-  bzw.  Aufbringungsge- 
schwindigkeit,  bei  der  bis  zu  65  000  Flaschen  pro 
Stunde  abgefüllt  und  etikettiert  werden  müssen,  als 
auch  ihre  Lagerungsbeständigkeit  bei  extremen 
Witterungsverhältnissen,  wie  starken  Temperatur- 
schwankungen,  Feuchtigkeitseinflüssen  u.dgl. 
mehr. 

Nicht  nur  die  Aufbringung  der  hier  interessie- 
renden  Etiketten  auf  Gegenstände,  wie  Bierfla- 
schen,  ist  durch  spezielle  Problematiken  gekenn- 
zeichnet,  insbesondere  auch  die  Reinigung  des 
Rückgutes  wirft  erhebliche  Schwierigkeiten  auf. 
Bisher  erfolgte  das  Abwaschen  der  Etiketten  mittels 
erhitzter  Waschlauge  bei  einem  hohen  Wasser- 
durchsatz.  Entsprechend  aufwendig  ist  die  Handha- 
bung  der  Schmutzfracht  des  Abwassers,  wobei  es 
nicht  nur  um  die  erforderliche  zellulosefaserfreie 
Filtration  dieser  Abwässer  geht,  sondern  insbeson- 
dere  auch  um  die  Beseitigung  von  Metallkompo- 
nenten,  insbesondere  Aluminiumverbindungen  aus 
dem  Abwasser,  die  in  erhöhtem  Maße  durch  den 
Aufdruck,  also  die  Farbkomponenten  der  Etiketten, 
vorhanden  sind.  Die  Etiketten  werden  in  der  Fla- 
schenreinigungsmaschine  in  einer  ca.  2,5-prozenti- 
gen  NaOH-Lösung  bei  einer  Temperatur  von 
durchschnittlich  82  °C  abgelöst.  Bei  diesem  Ablö- 
sevorgang  gehen  selbstverständlich  Papierstrichan- 
teile  und  damit  auch  Farbe  und  Lackanteile  von  der 
Bedruckung  in  die  Lauge  über.  Etiketten  belasten 
somit  die  Lauge  mit  Schmutzfrachten,  die  nach 
dem  CSB  (chemischer  Sauerstoffbedarf)  bewertet 
werden.  Die  Brauereien  wiederum  müssen  die  Ab- 
wasserabgaben  nach  der  Höhe  des  CSB  bezahlen. 

Aus  der  DE-OS  31  37  324  ist  eine  Flaschen- 
halsfolie  bekannt  aus  einem  beidseitig  mit  einer 

Schutzschicht  beschichteten  Aluminiumfolienab- 
schnitt,  wobei  die  Schutzschicht  aus  einer  Mi- 
schung  von  1  bis  40  %  laugenunbeständigen  und 
60  bis  99  %  laugenbeständigen  Bindemitteln  be- 

5  steht.  Als  Laugenunbeständige  Bindemittel  finden 
dort  Polyvinylacetat,  Polyamidharze,  Melaminharze 
oder  Cellulosenitrat  Anwendung.  Die  angegebenen 
laugenbeständigen  Bindemittel  sind  nach  diesem 
stand  der  Technik  Polyesterharze  aus  Terephthals- 

io  äure  und  aliphatischem  Diolen,  Vinylchlorid-Misch- 
polymerisate,  Polyvinylbutyralharze,  Acrylharze 
oder  Methacrylharze  bzw.  Mischungen  hiervon.  Die 
laugenunbeständige  Beschichtung  hat  den  Vorteil, 
daß  sie  sich  relativ  leicht  von  der  Flasche  o.dgl. 

75  Gegenstand  löst,  so  daß  der  eigentliche  Abwasch- 
vorgang  des  Etiketts  entweder  beschleunigt  oder 
mit  geringeren  Waschlösungsvolumina  durchge- 
führt  werden  kann.  Der  Einsatz  von  sowohl  laugen- 
unbeständigen  als  auch  laugenbeständigen  Binde- 

20  mittein  erfolgt  hier  ausschließlich,  um  zu  lange  Ver- 
weilzeiten  in  der  Waschlauge  auch  bei  Stillstands- 
zeiten  der  Anlage  zu  verhindern.  Sowohl  Baucheti- 
ketten  als  auch  Rücken-  und  Brustetiketten  können 
bekanntlich  einen  hohen  Aluminiumanteil  enthalten. 

25  Die  Halsfolien  bestehen  zum  größten  Teil  aus- 
schließlich  aus  Aluminiumfolie.  Die  meist  mehrfarbi- 
ge  Bedruckung  der  Etiketten  verwendet  in  steigen- 
dem  Umfang  gold-  oder  silbermetallfarbene  Kom- 
ponenten,  wodurch  sich  erhöhte  Anreicherungen  an 

30  vorzugsweise  Aluminaten  in  der  Reinigungslauge 
zwingend  ergeben.  Das  Aluminat  ist  ein  Alumi- 
niumschlamm,  der  sich  in  der  Waschmaschine 
nach  unten  absetzt  und  entsorgt  wird.  Der  Wasser- 
stoff  wird  aus  der  Reinigungsmaschine  nach  oben 

35  abgesaugt.  Damit  das  Aluminium  aufgelöst  werden 
kann,  wird  pro  kg  Aluminium  1,48  kg  NaOH  benö- 
tigt  und  insbesondere  die  erforderliche  Energie. 
Durch  die  Absaugung  des  Wasserstoffs  werden  ca. 
25  %  der  Energie  mit  abgesaugt.  Durch  die  lau- 

40  genbeständige  Beschichtung  wird  versucht,  die 
Aluminiumfolie  gegenüber  der  Lauge  resistent  zu 
halten  und  möglichst  die  Halsfolie  wie  ein  Papier 
aus  der  Lauge  wieder  auszutragen,  ohne  daß  sich 
das  Aluminium  in  der  Lauge  gelöst  hat. 

45  Ein  geeignetes  trockenes  Beseitigungsverfah- 
ren  von  Etiketten  von  Rücklaufgut  in  Brauereien 
o.dgl.,  also  die  Ablösung  derselben  vor  dem  ei- 
gentlichen  Naßwaschvorgang,  würde  den  bisheri- 
gen  Laugenaufwand  erheblich  reduzieren  und  da- 

50  mit  die  sich  hierdurch  ergebenden  kostenaufwendi- 
gen  Reinigungsprobleme  für  die  Schmutzwasser- 
fraktion.  Mit  dem  eingangs  genannten  Stand  der 
Technik  wurde  erkannt,  daß  wesentlich  für  eine 
solche  Trockenentsorgung  bei  der  Flaschenreini- 

55  gung  spezielle  Präparationseigenschaften  der 
Rückseiten  der  Etiketten  sind.  Die  Präparationsei- 
genschaften  und  die  damit  zusammenwirkende  Ge- 
staltung  der  Etikettenrückseite  muß  eine  solche 
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sein,  daß  zunächst  im  mechanischen  Trockenver- 
fahren  eine  möglichst  weitgehende  Ablösung  der 
Rücklaufetiketten  von  den  Gegenständen  sicherzu- 
stellen  ist,  um  erst  dann  und  anschließend  hieran 
mit  einer  Naßreinigung  das  Rücklaufleergut  für  ei- 
nen  neuen  Abfüllvorgang  vorbereiten  zu  können. 

Auch  bei  der  vorliegenden  Erfindung  wird  da- 
her  von  einer  Doppelbeschichtung  der  Etiketten- 
rückseite  ausgegangen,  und  zwar  im  Sinne  der 
eingangs  erwähnten  DE-OS  37  34  640. 

Die  Aufgabe,  die  der  vorliegenden  Erfindung 
zugrundeliegt,  ist,  hierbei  eine  besonders  geeigne- 
te  Stoffauswahl  für  die  Schicht  bzw.  das  Lösungs- 
mittel,  in  der  bzw.  dem  der  Stoff  der  ersten  Schicht 
vorliegt,  zu  treffen. 

Die  im  Kennzeichen  des  Patentanspruchs  an- 
gegebenen  Merkmale  lösen  erfindungsgemäß  die- 
se  Aufgabe. 

Die  so  ausgebildeten  Etiketten  lassen  sich  im 
trockenen  Zustand  mittels  einer  geeigneten  Ab- 
spritzmaschine  durch  Wasserstrahl  oder  Luftstrahl 
nahezu  rückstandslos  von  ihrem  Gegenstand  lö- 
sen,  so  daß  die  nachgeschaltete  Flüssigreinigung 
der  von  den  Etiketten  befreiten  Gegenstände  sich 
ausschließlich  auf  die  Oberflächenreinigung  bei  der 
Glasflasche  innen  und  außen  beschränken  kann. 
Die  Waschlösung  trägt  keine  bzw.  eine  nur  sehr 
geringe  Schmutzfracht  mit  Etikettenresten,  was  die 
damit  verbundene  Umweltproblematik  ganz  erheb- 
lich  erleichtert.  Zusätzlich  können  die  bisher  übli- 
chen  Laugenkonzentrationen  beträchtlich  gesenkt 
werden,  was  darüber  hinaus  auch  für  die  Wasch- 
temperatur  der  von  den  Etiektten  bereits  gereinig- 
ten  Rücklaufflaschen  gilt.  Durch  den  Nichteintrag 
der  speziell  beschichteten  Etiketten  und  Folien  in 
die  Lauge  ist  es  möglich,  die  bis  zu  4%-ig  hohen 
NaOH-Laugen  auf  ca.  1  bis  1,5  %  zu  reduzieren. 
Weiterhin  entfällt  die  Laugenverschleppung  durch 
die  Etiketten,  was  eine  zusätzliche  Einsparung  von 
NaOH  und  Energie  bedeutet. 

Erfindungsgemäß  wurde  überraschend  gefun- 
den,  daß  die  innere  oder  erste  in  das  Etikettenma- 
terial  einzuarbeitende  Schicht  aus  einem  Stoff  be- 
stehen  muß,  der  in  Lösungsmittel  oder  Wasser 
dispergiert  oder  in  gelöster  Form  vorliegen  muß, 
wobei  die  Lösungsmittel  Alkohole  sein  sollten,  de- 
ren  Kohlenstoffvalenzen  bei  den  Kohlenstoffatomen 
C1  bis  C5  liegen.  Anstelle  von  Alkohol  ist  es  erfin- 
dungsgemäß  jedoch  auch  möglich,  Ketone  der 
Kohlenstoffkennung  C3  bis  C5  zu  verwenden  oder 
aliphatische  oder  cycloaliphatische  Kohlenwasser- 
stoffe  von  C5  bis  C12  und  aromatische  Kohlenwas- 
serstoffe  von  C5  bis  C9.  Auch  haben  sich  verschie- 
dene  Ester  von  Alkoholen  von  C1  bis  C4  und 
Carbonsäuren  von  C2  bis  C4  als  durchaus  vorteil- 
haft  erwiesen.  Die  ausgewählten  synthetischen  Bin- 
demittel  für  die  erste  Rückseitenbeschichtung  sind 
solche  auf  der  Basis  von  Ketonharz,  Polyester, 

Polyacrylat,  Polyamid,  Polyurethan  und/oder  natür- 
liche  Bindemittel  auf  der  Basis  von  Kolophonium- 
harz  oder  Schellack.  Dispersionen  werden  herge- 
stellt  unter  Zugabe  von  Paraffin  mit  einem 

5  Schmelzbereich  von  25  bis  150  °C.  Nur  derart 
zusammengesetzte  Stoffe  für  die  erste  Schicht  er- 
geben  eine  schwitzwasserfeste  Trennung,  die  so- 
wohl  für  die  Aufbringung  des  Etiketts  auf  einen 
hiermit  zu  kennzeichnenden  Gegenstand  als  auch 

io  bei  der  handelsüblichen  Handhabung  solcher  Ge- 
genstände  bis  zum  Verbrauch  und  schließlich  für 
die  Abtrennung  im  Recyclingverfahren  Vorteile  zei- 
gen,  wie  sie  bisher  der  Fachwelt  nicht  zugänglich 
waren.  Die  vorstehend  genannte  Stoffauswahl  stellt 

15  eine  mechanisch  temperaturunabhängige  Ablösung 
des  Etiketts  von  seinem  Gegenstand  sicher  glei- 
chermaßen  wie  eine  gute  Verklebung  zwischen  Eti- 
kett  und  Haftvermittlerschicht  bzw.  Leimschicht  als 
Beschichtungsmaterial  zum  zu  etikettierenden  Ge- 

20  genstand  hin.  Den  neuesten,  verschärften  Umwelt- 
anforderungen  wird  voll  Rechnung  getragen  und 
damit  ein  Beitrag  zum  dualen  Abfall-Wirtschaftssy- 
stem  geschaffen.  Durch  den  Nichteintrag  der  Eti- 
ketten  in  die  Lauge  können  die  vorab  abgelösten 

25  Halsfolien  dem  direkten  Recycling  zur  Wiederher- 
stellung  von  Halsfolien  zugeführt  werden,  da  es  bei 
Aluminium  keinen  Qualitätsverlust  gibt  und  die  Pa- 
pieretiketten  ebenfalls  im  Recyclingsystem  entsorgt 
werden  können. 

30  Schließlich  sind  hinsichtlich  der  Qualitätsanfor- 
derungen  an  das  Papier  und  an  die  Etikettenober- 
fläche  noch  folgende  Kriterien  wichtig: 

Das  Etikett  muß  an  der  Oberfläche  so  beschaf- 
fen  sein,  daß  möglichst  keine  Befeuchtung  des 

35  Etiketts  von  außen  her  erfolgen  kann.  Dies  wird 
erzielt  durch  eine  speziell  für  dieses  System  gefer- 
tigte  Papierqualität  und  gegebenenfalls  noch  durch 
eine  zusätzliche  Veredelung  in  Form  einer  speziel- 
len  Lackierung.  Wäre  dies  nicht  der  Fall,  würden 

40  die  Etiketten  im  feuchten  Flaschenkeller  sehr  leicht 
durchfeuchten,  und  in  dem  Moment  der  Absprit- 
zung  würde  der  Wasserstrahl  nicht  die  Etiketten 
vom  Leimbild  trennen,  sondern  das  Papier  würde 
in  sich  getrennt  bzw.  zerfasert  werden. 

45  Trotz  der  vorgenannten  Eigenschaften  muß  das 
von  der  Flasche  kommende  Schwitzwasser  durch 
das  Etikett  nach  außen  getragen  werden,  damit 
überhaupt  der  Leim  abbindet  und  einen  Trock- 
nungsprozeß  erfährt.  Die  Etiketten  müssen  auch  so 

50  beschaffen  sein,  daß  sie  sich  gleichwertig  wie  nor- 
male  Etiketten  verhalten,  d.h.  auch  in  der  Flaschen- 
reinigungsmaschine  muß  eine  normale  Laugen- 
durchdringung  und  Ablösung  gewährleistet  sein. 
Die  Lauge  darf  durch  diese  speziellen  Etiketten 

55  nicht  stärker  als  bei  den  normalen,  d.h.  bei  den 
bisher  bekannten  Etiketten  belastet  werden. 

Letztlich  ist  der  Witterungsprozeß  sehr  bedeut- 
sam.  Durch  die  verschiedenen  Temperaturen  ent- 
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steht  immer  wieder  neues  Schwitzwasser,  z.B. 
auch  beim  Herausnehmen  einer  kalten  Flasche  aus 
dem  Kühlschrank.  Trotz  der  immer  wieder  auftre- 
tenden  Schwitzwasserprozesse  muß  zwar  das  Was- 
ser  durch  das  Etikett  von  hinten  nach  vorn  durch- 
dringen,  damit  der  Trocknungsprozeß  wiederum  er- 
folgt,  dennoch  darf  der  Leim  nicht  mit  durch  die 
Release-Komponente  hindurchtreten. 

Patentansprüche 

1.  Aus  Papier,  Aluminium,  Kunststoffolie  oder  Zu- 
sammensetzungen  hiervon  bestehendes,  me- 
chanisch  ablösbares  Etikett  zur  Kennzeichnung 
handelsfähiger  Gegenstände  der  Nahrungs- 
und  Genußmittelindustrie,  vorzugsweise  zum 
Aufbringen  auf  Glas-  und/oder  Kunststoff-Fla- 
schen  bzw.  -Flaschenkästen  der  Getränkeindu- 
strie,  mit  einer  auf  dessen  Rückseite  aufgetra- 
genen  aktivierbaren,  die  mechanische  Ablö- 
sung  ermöglichenden  ersten  Schicht  und  mit 
einer  auf  deren  Rückseite  aufgebrachten  zwei- 
ten,  gegenüber  dem  mit  dem  Etikett  zu  kenn- 
zeichnenden  Gegenstand  Haftvermittlereigen- 
schaften  aufweisenden  Beschichtung,  wobei 
der  Stoff  der  ersten  Schicht  eine  wenigstens 
teilweise  in  das  Etikettenmaterial  einbringbare, 
schwitzwasserfeste  Trennschicht  bildet  und  die 
die  Klebeigenschaften  vermittelnde  zweite  Be- 
schichtung  in  Form  eines  Beleimungsmusters 
aufgebracht  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  erste 
Schicht  aus  einem  Stoff,  der  in  Lösungsmittel 
oder  Wasser  gelöst  oder  dispergiert  ist,  vor- 
liegt,  wobei  als  Lösungsmittel  Alkohol  mit  einer 
Kennzeichnung  bezüglich  seiner  Kohlenstoff- 
atome  von  C1  bis  C5,  Ketone  von  C3  bis  C5, 
aliphatische  oder  cycloaliphatische  Kohlenwas- 
serstoffe  von  C5  bis  C12  und  aromatische 
Kohlenwasserstoffe  von  C5  bis  C9  sowie  ver- 
schiedene  Ester  von  Alkoholen  von  C1  bis  4 
und  Carbonsäuren  von  C2  bis  C4  verwendbar 
sind,  in  denen  ein  synthetisches  Bindemittel 
auf  der  Basis  von  Ketonharz,  Polyester,  Poly- 
acrylat,  Polyamid,  Polyurethan  oder  ein  natürli- 
ches  Bindemittel  auf  der  Basis  von  Kolophoni- 
umharz  oder  Schellack  gelöst  ist  und  in  dem 
Paraffine  mit  einem  Schmelzbereich  von  35  bis 
150  °C  dispergiert  sind,  und  daß  dieser  erste 
Stoff,  der  eine  schwitzwasserfeste  Trenn- 
schicht  vorgibt,  aus  der  Kombination  einer  ge- 
eigneten  Release-  und  Haftkomponente  resul- 
tiert,  wobei  die  Releasekomponente  so  einge- 
stellt  ist,  daß  eine  mechanisch  temperaturunab- 
hängige  Trennung  erfolgen  kann,  jedoch 
gleichtzeitig  die  Haftkomponente  mit  dem  Eti- 
kettenmaterial,  wie  der  Papierfaser,  sowie  dem 
handelsfähigen  Gegenstand  gut  verklebt  keine 

Verankerungen  aufweist. 
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